
 
 
 
 
 

 

 
 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris BURES 9. April 2015 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.90.13.03/0014-VIII/2015 
 
 
 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Alev Korun, Kolleginnen und Kollegen haben am 09. 
Februar 2015 unter der Zl. 3634/J-NR/2015 an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „Irreführung des Parlaments, falsche Angaben und unbeantwortete 
Fragen“ gerichtet. 
 
 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1, 3 bis 7:  
 
Die Fragen der parlamentarischen Anfrage Zl. 3191/J-NR/2014 vom 25. November 2014 
wurden korrekt beantwortet. Die Kampagne wurde in Kooperation mit dem Österreichischen 
Integrationsfonds (ÖIF) im Rahmen des Programms ZUSAMMEN:ÖSTERREICH durchgeführt 
(siehe meine Beantwortung zu den Fragen 1 bis 5, 8 und 9, 11 und 12, sowie 14 und 15 der 
genannten parlamentarischen Anfrage). 
 
Hinsichtlich des Umfangs und des Ausmaßes des parlamentarischen Interpellationsrechts 
zum ÖIF verweise ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl. 12064/J-
NR/2012 vom 7. August 2012 durch die Bundesministerin für Inneres. 
 
Zu Frage 2:  
 
Durch die Bewerbung der Kampagne konnte das Kampagnenthema an eine möglichst große 
Anzahl an Personen herangetragen werden.  
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Zu den Fragen 8, 14 und 17: 
 
Hinsichtlich des Umfangs und des Ausmaßes des parlamentarischen Interpellationsrechts 
zum ÖIF verweise ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl. 12064/J-
NR/2012 vom 7. August 2012 durch die Bundesministerin für Inneres. 
 
Zu Frage 9: 
 
Das Kostenlimit der Kampagne orientierte sich an den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.  
 
Zu den Fragen 10, 11 und 15: 
 
Dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) sind, wie in meiner 
Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl. 3191/J-NR/2014 vom 25. November 2014 
angeführt, Gesamtkosten von Euro 326.028,70 entstanden. Des Weiteren darf auf die 
Beantwortung der Fragen 8, 14 und 17 verwiesen werden. 
 
Zu Frage 12: 
 
Es gibt kein Budget für die Beiträge zum ÖIF, das nicht im Bundesfinanzgesetz 2014 bzw. 
2015 aufscheint. 
 
Zu Frage 13: 
 
Für den ÖIF als öffentlicher Fonds nach dem Bundesfonds- und Stiftungsgesetz sind im 
Bundesfinanzrahmen 2014-2017 und 2015-2018 und den jeweiligen Bundesfinanzgesetzen 
(BFG) in der Untergliederung 12 entsprechende Finanzmittel budgetiert, mit welchen der ÖIF 
finanziert wird. Für diesen Zweck sind im BFG 2014 Euro 7,726 Mio. und im BFG 2015 Euro 
9,286 Mio. budgetiert. Die Differenz zwischen 2014 und 2015 ergibt sich aus dem Übergang 
der Integrationssektion vom Bundesministerium für Inneres (BMI) auf das BMEIA mit 1. März 
2014 und der dadurch nur zehnmonatigen Budgetierung in der Untergliederung 12. 
 
Des Weiteren darf auf die Beantwortung der Fragen 8, 14 und 17 verwiesen werden. 
 
Zu Frage 16: 
 
Eine wesentliche Zielgröße der Kampagne war es, einen möglichst großen Personenkreis für 
das Kampagnenthema zu interessieren und zu sensibilisieren. Die Auswahl der Medien 
basierte auf den von der Österreichischen Auflagenkontrolle veröffentlichten aktuellen 
Auflagenzahlen sowie Medienanalysedaten über deren Reichweite. 
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Zu Frage 18: 
 
Zugriffszahlen, Postings sowie eine breite Medienberichterstattung stellen einen Indikator für 
eine Auseinandersetzung mit dem Kampagnenthema dar. Bei gegenständlicher Kampagne 
wurden diese Kriterien in hohem Maße erfüllt.   
 
Zu den Fragen 19 und 20: 
 
Integrationsmaßnahmen zielen weiterhin sowohl auf qualitative als auch quantitative 
Verbesserungen ab. Ein zentrales Mittel zur Evaluierung von österreichischen 
Integrationsmaßnahmen ist die Publikationsreihe migration & integration: 
zahlen.daten.indikatoren, die auf der Website des BMEIA abrufbar ist. 
 
 

Sebastian Kurz 

Signaturwert

xt+VKbQnOQU/ER1uGHYhA6R5cSHVz0Fq5OLXdmnYzfGzNiRwTkwPAGsAw28uinacRGv
fO6/Y7JYMN0xGRwRbgiEDjyakVFGDi6lv6Ax2reCt4R3LGv5jiIQJs5+eERk8T/osVh
JwCMb70pqnUTNfa56lHQWRdcJ0qmv7h6GvCwd9IZ/MnPPgoAKOTvgtLD/rdMzPBrWXi
G8zJdfAnYDN++yp0F6RFKuoBww6y3Qd4xm0QsFVViOFwA5YmTDlOJO1nX2XhGPdOIbI
DxjV83Yh9IM3PYzjaq8KZ3F5fXtQfX4g6+qBBRkf6nPzIatlvMH3ygrlmRx5iKu1DlK
MK5TfLA==                                                          
                  

Unterzeichner

serialNumber=149756759879,CN=Bundesministerium    
für Europa, Integration und Äußeres,C=AT          
                                                  
                                                  
                    

Datum/Zeit 2015-04-09T17:48:33+02:00               

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate- 
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im  
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                    
        

Serien-Nr. 1184264   

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                  
                    

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bmeia.gv.at/verifizierung 

3 von 33476/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at


		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




